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Weiter rügt der Kläger eine Verletzung des Grundsatzes des rechtlichen Gehörs. Das Verwaltungs-

gericht habe in seinem Urteileinen im Vergleich zum vorangegangenen Eilverfahren abweichenden

Standpunkt eingenommen und den Prozessstoff abweichend gewürdigt, ohne darauf vorab hinzu-

weisen und ihm - dem Kläger - Gelegenheitzu weiterem sachlichem Vorbringen zu geben. Die Urteils-

begründung stelle anders als die Eilentscheidung darauf ab, dass sich die Vorwürfe über den beteilig-

ten Personenkreis hinaus auch sonst innerhalb der Kirchgemeinde und darüber hinaus verbreitet

haben könnten und mit der Beschränkung zukünftig sichergestellt sei, etwaig auftretende Vorwürfe

wirksamer entkräften zu können und damit auch Vorsorge gegen das erneute Entstehen von - be-

gründeten oder unbegründeten-Vorwürfen getroffen werde. Dieser Verfahrensmangel sei auch

kausal. Es sei nicht auszuschließen, dass seine weiteren Ausführungen in die Entscheidung des Ver-

waltu ngsgerichts einbezogen worden wären.

Soweit das Verwaltungsgericht in seiner Entscheidung ausführe, dass er es mit Blick auf die von ihm

zu verantwortende Vorauswaht der Filme an der erforderlichen Professionalität habe fehlen lassen,

verstehe erdieseAusführungen so, dass ihnen keine entscheidungstragende Funktion zukomme. Aus-

gehend hiervon komme es auf ein angebliches unprofessionelles Verhalten nicht entscheidungser-

heblich an. Für den Fa[[, dass das Verwaltungsgericht diesem Gesichtspunkt doch entscheidungser-

hebliche Bedeutung habe zumessen wollen, leide die Entscheidung an einem Begründungsmangel.

Es sei nicht konkret nachvollziehbar, welchen Maßstab das Gericht tatsächlich angelegt habe.

Schließlich sei sein Recht auf rechtliches Gehör verletzt worden, da tragende Erkenntnisse aus Bei-

akten zugrunde gelegtworden seien, die ihm nichtvorgelegen hätten.

Der Kläger hat keinen förmlichen Antrag gestellt.

Die Beklagte beantragt,

die Beschwerde zu verwerfen, hilfsweise zurückzuweisen.

Sie hält die Beschwerde bereits für unzulässig, und darüber hinaus auch für unbegründet.

Die Beschwerde sei innerhalb der gesetzlichen Frist nicht vollständig begründet worden. Der Kläger

habe hinsichttich der erhobenen Besetzungsrüge und der Rüge des Begründungsmangels bezüglich

falscher Unterschriftenwiedergabe unvollständig vorgetragen, da er den ergangenen Berichtigungs-

beschluss unerwähnt gelassen habe. Soweit es die Gehörsrüge bezüglich der Würdigung der Sach-

und Rechtslage im einstweiligen Rechtsschutzverfahren betreffe, habe der Kläger seine Rüge schon

nicht schlüssig begründet. Den gesetzlichen Darlegungsanforderungen genüge sein Vorbringen zu

Aufklärungs- und Begründungsmängeln mit Blick auf die Urteilsbegründung ebenfalls nicht. Dies

gelte auch für die Gehörsrüge in Bezug auf die angeführte unzureichende Akteneinsicht.

Wegen der weiteren Einzetheiten des Sachverhalts und des übrigen Vorbringens der Beteiligten wird

auf die Gerichtsakte und auf die beigezogenen Verwaltungsvorgänge der Beklagten Bezug ge-

nommen.

Die Beschwerde des Klägers hat keinen Erfolg.

|l.
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über sie entscheidet das Verfassungs- und Verwaltungsgericht der Vereinigten Evangelisch-Luthe-

rischen Kirche Deutschlands (VELKD) nach 5 2 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a) des Kirchengesetzes über die Er-

richtung eines Verfassungs- und Verwaltungsgerichts der VELKD (Errichtungsgesetz - ErrG -) i. V. m.

S 62 Ab;. L des Kirchengeietzes über die Verwaltungsgerichtsbarkeit in der Evangelisch-Lutherischen

Landeskirche Sachsens (Kirchliches Verwaltungsgerichtsgesetz-KVwGG-) vom 3.April 2001 (ABt'

2001, s. A 107).

Gemäß 5 64 Abs. 1 KVwGG kann die Nichtzulassung der Revision durch Beschwerde angefochten

werden. Diese ist gemäß S 64 Abs.2 Satz 1 KVwGG bei dem Verwaltungsgericht der Evangelisch-

Lutherischen Landeskirche Sachsens innerhalb eines Monats nach Zustellung des vollständigen

Urteils schriftlich einzulegen und nach 5 64 Abs. 3 Satz 1 KVwGG innerhalb von zwei Monaten nach der

Zustellung des vollständigen Urteils zu begründen. ln der Begründung muss gemäß 5 64 Abs. 3 Satz 3

KVwGG die grundsätztiche Bedeutung der Rechtssache dargelegt oder die Entscheidung des Ver-

fassungs- und verwaltungsgerichts der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands,

von dei das Urteil des Cerichts abweicht, oder derVerfahrensmangel bezeichnet werden.

Der Ktäger hat die Nichtzulassungsbeschwerde form- und fristgerecht eingelegt.ob - wie die Beklagte

vorträgl - der mit der Beschwerde allein gettend gemachte Revisionszulassungsgrund des Vorliegens

von Verfahrensmängeln im Sinne von 5 63 Abs. 2 Nr. 3 KVwGG bereits den Darlegungsanforderungen

nicht genügt, kann der Senat offenlassen. Jedenfalls ist die Beschwerde unbegründet, da die von dem

Ktä ger a n gefü h rten Verfa h rensmä n gel n icht vorliegen.

1.

Die Rüge einer angeblichen Mitwirkung eines wegen Befangenheit ausgeschlossenen Richters zeigt

keinen Verfahrensmangel im Sinne von 5 63 Abs. 2 Nr. 3 KVwGG, S 138 Nr. 2 VwGo auf. Ungeachtet der

von der Beklagten aufgeworfenen Frage, ob hier wegen unvollständigem Vorbringen schon der Be-

gründungspfliiht des S o+ nUt. 3 Satz 1 KVwGG nicht genügt worden ist, greift die Besetzungsrüge der

Sache nach offensichtlich nicht durch.

Nach Aktenlage, die dem Ktäger spätestens mit dem Berichtigungsbeschluss vom Januar 2022be-

kannt geworden ist, hat bei dem Erlass des Urteils und des Streitwertbeschtusses nicht der ausge-

schtossene Richter Beuchel mitgewirkt. Vielmeh r war Herr Man neschmidt Beisitzer und hat als solcher

die Urschriften des Urteils und des Streitwertbeschlusses handschriftlich unterzeichnet. Lediglich die

Ausfertigung und die Abschrift des Urteits und des Streitwertbeschlusses weisen als Beisitzer fälsch-

licherweise Herrn BeucheI aus. Diese offensichtliche Unrichtigkeit ist im Januar 2022 bereinigt

worden. Die gemäß S 118 VwGo i. V. m. S 75 KVwGG vorgenommene Berichtigung wirkt auf den Zeit-

punkt des Erüsses (hier: der Erstellung der Urteilausfertigung bzw. Urteilsabschrift) zurück.
,t3f

Soweit der Kläger einen Begründungsmangel im Sinne von 5 l.*33 Nr. 6 VwGo rügt, weil das Urteil mit

den Entscheidungsgründen nicht innerhalb von zwei Wochen der Geschäftsstelle des Venrualtung:ge-

richts übermitteltwurde, istein Revisionsgrund ebenfalls nichtaufgezeigt. Ein beiseinerVerkündung

noch nicht vollständig abgefasstes Urteit gilt nur dann als nicht mit Gründen versehen, wenn Tatbe-

stand und Entscheidungsgründe nicht binnen fünf Monaten nach Verkündung schriftlich niederge-

legt, von den Richtern besonders unterschrieben und der Geschäftsstelle übergeben worden sind.

oasselbe ist in den Fälten der Entscheidung durch Zustellung (5 sz nUs. 2 KVwGG) anzunehmen, in

denen das Urteit- wie hier - anstelle der Verkündung zugestettt wird (vgl. BVerwG, Beschluss vom

3. Mai 2004 -7 B 60104-, juris, zu S 116 Abs.2 VwGO). Die unterschriebene Urteilsformel ist hier am

1. Ju ni 2021 u nd damit innerhalb der Frist des 5 57 Abs. 2Hs.2 KVwGG zu r Geschäftsstelle gelangt. Das

vottständig mit Tatbestand und Entscheidungsgründen versehene Urteil ist innerhalb der o, g. Frist

von fünf Monaten der Geschäftsstelle übergeben worden.
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2.

Die Beschwerde hat das Vorliegen eines Verfahrensmangels auch nicht unter dem Gesichtspunkt der

Verletzung des Grundsatzes des rechtlichen Gehörs (Art. 103 Abs. 1 GG, 5 108 Abs. 2 VwGO i. V. m. 5 53

Abs.2 KVryGG) aufgezeigt. Erforderlich ist insoweit die substantiierte Darlegung, durch welche Maß-

nahme das Gericht das rechtliche Gehör verletzt haben sol[, was bei ordnungsgemäßem Vorgehen

vorgetragen worden wäre und inwiefern dies für die Entscheidung erheblich gewesen wäre. Art.103

nbs. f GG verpftichtet das Gericht, die Ausführungen der Beteitigten zur Kenntnis zu nehmen und in

Erwägung zu ziehen, wovon grundsätzlich auszugehen ist (vg[. BVerfG, Nichtannahmebeschluss vom

14.Dezember2017 -2 BvR L872lI7 -, Rh.29 juris). Die Beteiligten müssen dementsprechend Gele-

genheit erhalten, sich zu allen entscheidungserhebtichen Tatsachen und Rechtsfragen erklären zu

könn.n. Das Gebot des rechtlichen Gehörs verpflichtet das Gericht hingegen nicht, dem Tatsachen-

vorbringen oder der Rechtsansicht eines Verfahrensbeteiligten auch inhaltlich zu folgen (vgl. BVerwG,

Beschluss vom 9. Januar 2O2O - 5 B 25.19 D -, Rn. lTjuris).

a. Soweit der Ktäger rügt, das Verwaltungsgericht hätte angesichts der Ausführungen im Beschluss

des vorläufigen Rechtschutzverfahrens vom 19. Juti 2020 einen rechtlichen Hinweis dahingehend er-

teilen müssen, dass es im Hauptsacheverfahren eine Beweisaufnahme nicht mehr für erforderlich

halte, weil sich die Klage aus anderen Gründen als unbegründet erweise, ergibt das Beschwerdevor-

bringen nicht, dass das Urteit des Verwaltungsgerichts als verfahrensfehlerhafte Überraschungsent-

scheidung ergangen sein könnte.

Das Recht des Klägers auf rechtliches Gehör schützt nicht davor, dass das Gericht im Hauptsachever-

fahren zu anderen Rechtseinsichten kommt. Daher lässt sich allein aus der unterschiedlichen Bewer-

tung des Streitstoffs im Vergleich zur Bewertung im vorläufigen Rechtsschutzverfahren ein Über-

raschungsurteil nicht herleiten (BVerwG, Beschluss vom 25. Juni 1990 - 7 B 83/90 -, Rr.4 juris).

Gerichte müssen grundsätztich auch nicht vorab auf ihre Rechtsauffassung oder beabsichtigte Würdi-

gung des Prozessstoffes hinweisen. Sie müssen auch nicht offenlegen, wie sie ihre Entscheidung im

Einzelnen zu begründen beabsichtigen. Eine Verletzung des rechtlichen Gehörs kann sich objektiv be-

trachtet erst dann gegeben, wenn das Gericht bei seiner Entscheidung auf einen rechtlichen Gesichts-

punkt oder auf eine bestimmte Bewertung des Sachverhalts abstellen will, mit dem auch ein gewis-

senhafter und kundiger Prozessbeteiligter nach dem bisherigen Prozessverlauf nicht zu rechnen

braucht (stRspr, vgl. etwa BVerwG, UrteiI vom 14. Dezember 2017 - 5 C 17.16 -, Rfl.8 juris und Be-

schluss vom 5. Juni 2014 - 5 B 75.13 -, Rn. 12 juris). Eine derartige Konstellation zeigt die Beschwer-

debegründung nicht auf. Es fehlt auch an jeglichen Anhaltspunkten dafür, dass der Kläger Veran-

lassung gehabt haben könnte, dass das Verwaltungsgericht im Hauptsacheverfahren eine Einver-

nahme von Zeugen für erforderlich halten würde. Vielmehr wäre es ihm im Termin zur mündlichen

Verhandlung möglich und zumutbar gewesen, ggfs. mit eigenen Beweisanträgen selbst auf eine

weitere Sachverhaltsaufklärung hinzuwirken. Unterlässt der Kläger -wie hier der Falt-die
prozessualen Möglichkeiten, sich rechtliches Gehör zu verschaffen, kann er im Nachhinein auch nicht

mit Erfotg die Verletzung rechtlichen Gehörs rügen (BVerwG, Beschluss vom 12. Februar 2018-28
63117 -,Rn.12 juris).

b. Die Beschwerdebegründung ist zudem widersprüchlich. Soweit sie anführt, im Falle eines Hin-

weises habe sich der Kläger weiter zu den Vorwürfen verteidigen wollen, ist schon nicht ersichtlich,

welche Relevanz die weiteren Ausführungen des Ktägers (Seite 7 ff. der Beschwerdebegründung)

haben könnten. Die Beschwerde sieht die Ausführungen des Verwaltungsgerichts zur fehlenden
professionalität des Klägers (Seite 12 der Urteitsbegründung) selbst als nicht entscheidungstragend

an. Mit Blick auf die zentralen Vorwürfe während der Rüstzeit (Badeausflug, Bereitstellung und Nut-

zu ng der Gartendusche, Einhaltung der Altersfreigabe bei den vorausgewählten Filmen) geht das Ver-

waltungsgericht zudem davon aus, dass der Kläger ausreichende Erläuterungen gegeben bzw. die

Vorwü rfe ausgeräu mt hat.
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wesen sind, weiI die Gründe rational nicht nachvollziehbar, sachlich inhaltslos oQer sonst wie

vöttig unzureichend sind (BVerwG, Beschluss vom 23. Aprit 2013 - 3 B 59.12 -, Rfl. 13 juris).

Dies zugrunde getegt, ist vorliegend für einen BegründungsmangeI nichts ersichtlich. Dem ange-

griffenen Urteil-ist ohne Weiteres zu entnehmen, auf welche Gesichtspunkte die Klageabweisung

gestützt wird. Soweit es die gerichtliche Bewertung des zumindest partiell unzureichenden

Kommunikationsverhaltens angeht, macht das Verwaltungsgericht diese Bewertung an den aus-

drücktichen Rügen der Eltern fest. lnsoweit versucht die Beschwerdebegründung vielmehr die

vorgenomm.n. inh.ttliche Wertung des Verwaltungsgerichts anzugreifen. Dies betrifft aber

keinen Begründungsmangel im vorgenannten Sinne, so dass der Kläger mit dieser Rüge nicht

durchdringen kann.

d. Das Vorbringen der Beschwerde, aufgrund unterlassener Akteneinsicht sei rechtliches Gehör ver-

letzt worden, trägt ebenfalls nicht. Der Grundsatz des rechtlichen Gehörs kann zwar verletzt sein,

wenn Einsicht in die Akten, die für die Entscheidung von Bedeutung waren, zu Unrecht verueigert

wurde (BVerwG, Beschluss vom 10. Dezember 2018 - 9 B 26.18 -, juris). So liegt der Fall hier aber nicht.

Wenn der prozessbevotlmächtigte des Ktägers - wie sich aus Anlage 4 seiner Beschwerdebegründung

ergibt - sich im vorläufigen Rechtsschutzverfahren mit dem Vorsitzenden der Kammertelefonisch da-

raüf verständigt hatte, dass ihm aus den vorliegenden Bänden der letzte maßgebliche Teil übermittelt

werden sol[, dann liegt darin ein Verzicht auf vollständige Akteneinsicht. Diese Übereinkunft kann

dann nicht nachträglich Gegenstand einer (erfolgreichen) Gehörsrüge sein.

Soweit der Kläger einwendet, der bisherige Verfahrensverlauf habe keinen Hinweis geboten, dass

frühere Umstände prozessentscheidend sein könnten, ist dieses Vorbringen schon nicht zutreffend

und trägt im übrigen keinen Gehörsverstoß. Die streitgegenständliche Verfügung nimmt bei der Be-

gründu ng der ausgesprochenen Besch ränkung Bezug auf den bisherigen dienstlichen Werdegang und

das jeweitige Verhalten des Klägers im Ganzen. Auch wenn die Vorkommnisse in Pirna nicht nament-

lich angesfrochen werden, ist davon die Rede, dass der Vorwurf der Distanzlosigkeit und Grenzüber-

schreitung wiederholt in Rede stand. Dem Ktäger waren die früheren Geschehnisse zudem bekannt,

so dass es seiner Verfahrensverantwortung oblag, selbst umfassend vorzutragen. Einen Gehörsver-

stoß trägt sein Vorbringen somit nicht.

Weitere Revisionszu lassu n gsgrü nde si nd n icht geltend gemacht worden.

lll.

Die Kostenentscheidung beruht auf 5 21 Abs. 1 der Rechtsverordnung zur Ausführung des Kirchen-

gesetzes über die Errichtung eines Verfassungs- und Verwaltungsgerichts der Vereinigten Evange-

lisch-Lutherischen Kirche Deutschlands vom 17. November 2006 - VerfO - (ABt. VELKD Bd. Vll S. 340,

zuletzt geändert durch Beschluss der Kirchen leitungvom 16. Dezember 2010 (ABt. VELKD Bd. ll S. 450).




